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Corona-Überbrückungshilfen: So finden Sie den optimalen „Beantragungs-Mix“

Schließung 

vor dem 

16.12.2020?
+

Bundesregelung November-/
Dezemberhilfe (Schadensausgleich)

-

FixK durch 
Deckungsbeiträge oder sonst. 

Erlöse gedeckt und FixK & Höchstbetrag 
>70 %1 der ungedeckten 

Fixkosten2?

Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 
(max. 10 Mio. EUR)

Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 
(max. 10 Mio. EUR)

+

Wahlrecht: Sind die 
Kleinbeihilfen erschöpft, muss 
die beantragte Hilfe komplett 

auf die Fixkostenhilfe gestützt 
werden (keine 

Kombinationsmöglichkeit).

Sind die Kleinbeihilfen 
erschöpft, kann der Rest der 

beantragten Hilfen auf die 
Fixkostenhilfe gestützt werden 

(Kombinationsmöglichkeit)

Sind die Kleinbeihilfen erschöpft, kann der Rest der beantragten Hilfen 
auf den Schadensausgleich oder die Fixkostenhilfe gestützt werden 

(Schadensausgleich und Fixkostenhilfe sind nicht kombinierbar)

Überbrückungshilfe II Überbrückungshilfe III November-/Dezemberhilfe

• Förderzeitraum: November 2020 bis Juni 2021
• Antragsfrist endet am 31.08.2021
• Voraussetzung: UEin ≥30 % im Fördermonat
• Förderung der förderf. FixK in Abhängigkeit des UEin: 
− UEin >70 % => 90 % der förderf. FixK
− UEin ≥50 % und ≤70 % => 60 % der förderf. FixK
− UEin ≥30 % und <50 % => 40 % der förderf. FixK

• Höchstbetrag: 1,5 Mio. EUR pro Fördermonat

• Förderzeitraum: November und Dezember 2020
• Antragsfrist endet am 30.04.2021
• Voraussetzungen: Betroffenheit von den Schließungen 

seit 02.11.2020 
− direkte Betroffenheit, wenn Geschäftsbetrieb eingestellt 

werden musste
− indirekte Betroffenheit, wenn regelmäßig ≥80 % der 

Umsätze mit direkt Betroffenen erzielt werden
− indirekte Betroffenheit über Dritte, wenn ≥80 % der 

Umsätze über Dritte im Auftrag von direkt Betroffenen 
erzielt werden und UEin >80 %

• Förderung: bis zu 75 % des Umsatzes
• Höchstbetrag: bis zu 75 % des Umsatzes

• Förderzeitraum: September bis Dezember 2020
• Antragsfrist endet am 31.03.2021
• Voraussetzungen: 
− Umsatzeinbruch (UEin) ≥50 % in 2 zusammenhängen-

den Monaten im Zeitraum April bis August 2020 oder 
− ≥30 % im Durchschnitt in diesen Monaten sowie 
− UEin ≥30 % im Fördermonat

• Förderung der förderfähigen Fixkosten (förderf. FixK) in 
Abhängigkeit des UEin: 
− UEin >70 % => 90 % der förderf. FixK
− UEin ≥50 % und ≤70 % => 60 % der förderf. FixK
− UEin ≥30 % und <50 % => 40 % der förderf. FixK

• Höchstbetrag: 50 TEUR pro Fördermonat

Erläuterungen:
1 Für Kleinunternehmen gilt eine Grenze von 90 %.
2 Die ungedeckten Fixkosten entsprechen den Verlusten.
3 Ergebnisdifferenz ist der entstandene Verlust bzw. entgangene Gewinn im Vgl. zum Vorjahresmonat.

FixK durch 
Deckungsbeiträge oder sonst. 

Erlöse gedeckt und FixK & Höchstbetrag 
>70 %1 der ungedeckten 

Fixkosten2?

Höchstbetrag ≤95 % 
der Ergebnisdifferenz3 

und in-/direkt betroffen?

- - +

Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 
(max. 10 Mio. EUR)

Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020, ggf. kombiniert 
mit der De-minimis-Verordnung (max. 2 Mio. EUR)

Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020, 
ggf. kombiniert mit der De-minimis-Verordnung 

(max. 2 Mio. EUR)

Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 
(max. 1,8 Mio. EUR)

+ -

-+

FixK durch 
Deckungsbeiträge oder sonst. 

Erlöse gedeckt und FixK & Höchstbetrag 
>70 %1 der ungedeckten 

Fixkosten2?



Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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